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1111 Ausgangssituation und ZielsetzungAusgangssituation und ZielsetzungAusgangssituation und ZielsetzungAusgangssituation und Zielsetzung    

Die LIDL Vertriebs-GmbH & Co. KG plant den Neubau eines LIDL-Lebensmitteldiscounters 

in Haan/ Düsseldorfer Str. Der derzeitig ansässige Markt mit einer Verkaufsfläche von 799 m2 

soll in diesem Zuge aufgegeben werden und einer Nachnutzung zugeführt werden. Die Ver-

träglichkeit der LIDL-Standortverlagerung wurde von Stadt + Handel in einem bereits 

vorgelegten Gutachten dargelegt. Für die angestrebte Bauleitplanung für das Gesamtareal 

stellt sich die Frage, welche weiteren Sortimente in welchem Umfang auf der Fläche verträg-

lich entwickelt werden können. 

Zur Herleitung sortimentsbezogener Nutzungsoptionen sind folgende Fragen zu klären: 

� Welche Sortimentsgruppen sind gemäß Einzelhandelskonzept am Standort vorstell-

bar? 

� Welcher grobe Verkaufsflächenumfang ergibt sich je Sortiment angesichts der Versor-

gungsfunktion des Nahversorgungszentrums unter Beachtung der Bestandssituation 

im Nahversorgungszentrum? 

� In welchen Sortimentsbereichen sind marktgängige Anbieter im Rahmen der zuvor 

dargestellten Sortimentsgruppenbereiche/ VKF-Größenordnungen heute und abseh-

bar am Markt vertreten? 

� Welche Auswirkungen entsprechender Nutzungsformate sind auf die Zentren- und 

Nahversorgungsstrukturen in Haan zu erwarten? 

Für die als städtebaulich sinnvoll erachteten Nutzungsoptionen erfolgt eine Würdigung für 

das anstehende Planverfahren:  

� Verträglichkeit gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO 

� Verträglichkeit gemäß LEP NRW – sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel 

� Konformität zum kommunalen Einzelhandelskonzept der Stadt Haan 

Stadt + Handel wurde angefragt, entsprechende standort- und stadtverträgliche einzelhan-

delsbezogene Nutzungsoptionen herzuleiten. 
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2222 MethodikMethodikMethodikMethodik    

Im Folgenden wird die dem Gutachten zu Grunde liegende Methodik in Kürze dargestellt. 

Zusammenstellung und Verdichtung der untersuchungsrelevanten DatenbasisZusammenstellung und Verdichtung der untersuchungsrelevanten DatenbasisZusammenstellung und Verdichtung der untersuchungsrelevanten DatenbasisZusammenstellung und Verdichtung der untersuchungsrelevanten Datenbasis    

Die wesentlichen empirischen Arbeitsschritte der Bestandserhebung der untersuchungsrele-

vanten Sortimente, der städtebaulichen Bewertung der zentralen Versorgungsbereiche 

sowie der städtebaulichen Bewertung des Vorhabenstandorts in Haan sind durch 

Stadt + Handel im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt 

Haan (Stadt + Handel 2013) erfolgt. 

Die Analyse des Einzelhandelbestands dient in erster Linie der methodischen Grundlage zur 

Sortimentsbetrachtung und der absatzwirtschaftlichen Berechnungen. Die aktuelle Recht-

sprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichts (u. a. 

BVerwG 4 C 14.04) vom November 2005 fand im Rahmen der Bestandserhebung Anwen-

dung. 

Auf Basis der aus der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Haan im Jahr 

2013 vorhandenen Datengrundlage (Erfassung durch Stadt + Handel 2012) wurden die im 

Sinne der Untersuchungsfragestellung relevanten Sortimente1 von Stadt + Handel hinsicht-

lich ihrer Aktualität überprüft.  

Herleitung von NutzungsoptionenHerleitung von NutzungsoptionenHerleitung von NutzungsoptionenHerleitung von Nutzungsoptionen    

Basierend auf der dem Nahversorgungszentrum Düsseldorfer Straße gem. Einzelhandelskon-

zept zugewiesenen Versorgungsfunktion kann die im zugewiesenen Gebiet auf Basis von 

Kaufkraftzahlen der IFH Köln 2013 zur Verfügung stehende Kaufkraft ermittelt werden. Aus 

der zugewiesenen Versorgungsfunktion, der Bestandsstruktur innerhalb des NVZ und der 

übrigen Lagen in der Stadt Haan, sowie den Vorgaben aus dem Einzelhandelskonzept ergibt 

sich zudem der Anteil der Kaufkraft, der von den Betrieben im Nahversorgungszentrum Düs-

seldorfer Straße gebunden werden kann, bzw. in Hinblick auf eine ausgewogene 

Einzelhandelsstruktur und –entwicklung in Haan perspektivisch gebunden werden soll. 

Über die Herleitung realistischer Flächenproduktivitäten (vgl. folgender Methodik-Punkt) 

kann aus dem zur Verfügung stehenden Kaufkraftpotenzial ein Verkaufsflächenpotenzial er-

mittelt werden. Unter Berücksichtigung des sortimentsspezifischen 

Verkaufsflächenbestandes und der geplanten Erweiterung des LIDL-Lebensmitteldiscounters 

lässt sich das verbleibende Verkaufsflächenpotenzial für das Nahversorgungszentrum Düs-

seldorfer Straße herleiten. 

                                                

1  Getränke; Bäcker/ Metzger; Drogerie/ Parfümerie/ Kosmetik; Pharmazeutische Artikel (Apotheken); Blumen; 
Zeitungen/ Zeitschriften; Bücher; Bekleidung; Schuhe/Lederwaren; GPK/ Hausrat/ Einrichtungszubehör; 
Spielwaren/ Basteln/ Hobby/ Musik; Sportartikel/ Fahrräder/ Camping; Medizinische und orthopädische Arti-
kel/ Optik; Haus-/ Bett-/ Tischwäsche; Neue Medien/ Unterhaltungselektronik/ Elektrokleingeräte; 
Uhren/Schmuck; Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren. 
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Herleitung der Flächenproduktivitäten und des Herleitung der Flächenproduktivitäten und des Herleitung der Flächenproduktivitäten und des Herleitung der Flächenproduktivitäten und des UmsatzUmsatzUmsatzUmsatzeseseses    ((((EinzelhandelsbEinzelhandelsbEinzelhandelsbEinzelhandelsbestand/ estand/ estand/ estand/ Nut-Nut-Nut-Nut-

zungsoptzungsoptzungsoptzungsoptionenionenionenionen))))    

Zur Beurteilung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen der Nutzungsoptionen wurde im 

Rahmen der Erstellung des Einzelhandelskonzeptes eine Umsatzschätzung der untersu-

chungsrelevanten Betriebe in den relevanten Sortimenten in der Stadt Haan durchgeführt.  

Basis für die Herleitung der Flächenproduktivitäten bzw. des Umsatzes der untersuchungsre-

levanten Betriebe sowie für die Umsatzprognose der diskutierten Ansiedlungen bilden: 

� Branchen- und betriebsübliche Leistungskennziffern (u. a. handelsdaten.de, Factbook 

Einzelhandel), 

� Kennwerte aus Unternehmensveröffentlichungen, 

� laufende Auswertung von Fachliteratur, 

� Kennwerte aus Einzelhandelsgutachten aus dem Untersuchungsraum und 

� konkrete Standort- und Betriebsrahmenbedingungen vor Ort. 

Konkret ist eine Umsatzschätzung für die Hauptsortimente der diskutierten Nutzungsoptio-

nen durchzuführen. 

NachfrageanalyseNachfrageanalyseNachfrageanalyseNachfrageanalyse    

Die Datenbasis der Nachfrageseite basiert auf sortimentsspezifischen, postleitzahlbezoge-

nen IFH-Kaufkraftkennziffern und Einwohnerzahlen aus dem Jahr 2013 für die Stadt Haan. 

Städtebauliche AnalyseStädtebauliche AnalyseStädtebauliche AnalyseStädtebauliche Analyse    

Als Grundlage wurden die Abgrenzungen der zentralen Versorgungsbereiche des vorliegen-

den Einzelhandelskonzeptes herangezogen. Die Innenstädte und städtischen Nebenzentren 

sind städtebaurechtlich und landesplanerisch ein Schutzgut im Sinne des BauGB, der 

BauNVO und des LEP NRW. 

Hierauf basierend können Auswirkungen auf die Entwicklung der ausgewiesenen Zentren 

durch die ermittelten Nutzungsoptionen ermittelt und dargestellt werden. 

Absatzwirtschaftliche AuswirkungenAbsatzwirtschaftliche AuswirkungenAbsatzwirtschaftliche AuswirkungenAbsatzwirtschaftliche Auswirkungen    

Die Ermittlung der durch die Nutzungsoptionen potenziell ausgelösten Umsatzumverteilun-

gen ist ein zentraler Analyseschritt des Verträglichkeitsgutachtens. Aus diesem wird 

erkennbar, von welchen Einzelhandelsstandorten und somit wiederum aus welchen städte-

baulichen Lagen eine Umsatzumverteilung in welcher Größenordnung zu erwarten sein wird. 

Damit steht ein absatzwirtschaftliches Untersuchungsergebnis fest, das Rückschlüsse auf die 

daraus resultierenden Auswirkungen zulässt.  
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Städtebauliche Auswirkungen Städtebauliche Auswirkungen Städtebauliche Auswirkungen Städtebauliche Auswirkungen der der der der NutzungsoptNutzungsoptNutzungsoptNutzungsoptionenionenionenionen        

Die zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen werden für die zentralen Versor-

gungsbereiche in Haan und den betroffenen Umlandkommunen dargestellt und mit den 

Ergebnissen der Bestandsaufnahme des Städtebaus verknüpft und bewertet. Dadurch wer-

den die Auswirkungen anhand vorhabenspezifischer Kenngrößen ebenso ablesbar wie 

anhand absatzwirtschaftlicher Varianten im Sinne eines städtebaulichen worst case. 

Die Bewertung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgt auch vor dem Hintergrund 

der Zentrenrelevanz und der konkreten Einzelhandelsstruktur der untersuchungsrelevanten 

Sortimente vor Ort gemäß Haaner Sortimentsliste (vgl. Stadt + Handel 2013: S. 101 – 111). 
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3333 Räumliche Räumliche Räumliche Räumliche und sozioökonomische und sozioökonomische und sozioökonomische und sozioökonomische RahmenbedingungenRahmenbedingungenRahmenbedingungenRahmenbedingungen    

3.13.13.13.1 Stadt HaanStadt HaanStadt HaanStadt Haan    

„Die als Mittelzentrum klassifizierte Stadt Haan liegt im Osten des Kreises Mettmann. 
Die Stadt ist umgeben von einer Vielzahl weiterer Mittelzentren (u. a. Solingen, Hilden, 
Erkrath, Mettmann, Wülfrath, Ratingen). Die nächstgelegenen Oberzentren sind das im 
Nordosten direkt an Haan grenzende Wuppertal sowie die Landeshauptstadt Düssel-
dorf. Haan befindet sich folglich in einem siedlungsstrukturell eng verflochtenen Raum. 
Als wesentliche Rahmenbedingung ergibt sich hieraus zugleich, dass Haan als Einzel-
handelsstandort mit den benachbarten Mittel- und Oberzentren […; siehe Abb. 1] ein 
leistungsstarkes Konkurrenzumfeld umgibt. Kommunal eigenständige Grundzentren, 
die sich in ihrer funktionalen Zuordnung eindeutig auf Haan beziehen würden, sind nicht 
vorhanden.“ 

(Stadt + Handel 2013: S. 16) 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 1111: : : :     „Lage in der „Lage in der „Lage in der „Lage in der Region“: Nachbarstädte, wesentliche Verkehrswege, landes-Region“: Nachbarstädte, wesentliche Verkehrswege, landes-Region“: Nachbarstädte, wesentliche Verkehrswege, landes-Region“: Nachbarstädte, wesentliche Verkehrswege, landes-
planerische Zentralitätsstufe der Nachbarkommunenplanerische Zentralitätsstufe der Nachbarkommunenplanerische Zentralitätsstufe der Nachbarkommunenplanerische Zentralitätsstufe der Nachbarkommunen    

Quelle: Stadt + Handel 2013: S. 16. 
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„In Haan leben rd. 30.800 Einwohner2, welche sich auf die neun Ortsteile Haan-Mitte, 
Haan-Nord, Haan-Süd, Haan-West, Unterhaan, Haan-Nachbarsberg, Oberhaan, Grui-
ten-Mitte und Gruiten-Nord verteilen […]. Der Siedlungsschwerpunkt der Stadt Haan 
liegt im Süden des Stadtgebietes, in dem sich ein dichtes Siedlungsband in Richtung 
Ost-West erstreckt. Der Norden der Stadt Haan ist insgesamt dünner besiedelt. Die 
bevölkerungsreichsten Stadtteile innerhalb des gesamten Stadtgebiets bilden die 
Stadtteile Haan-Nord und Haan-Nachbarsberg.“ 

(Stadt + Handel 2013: S. 17) 

„Verkehrsinfrastruktur„Verkehrsinfrastruktur„Verkehrsinfrastruktur„Verkehrsinfrastruktur    

Die Lage der Stadt Haan stellt sich als verkehrsgünstig dar. Die (überörtliche) Erreich-
barkeit für den motorisierten Individualverkehr (MIV) wird durch die Anbindung an die 
Bundesautobahn (BAB) 46 und die BAB 3 gewährleistet. Zusätzlich besteht durch die 
Bundesstraße (B) 228, welche die Städte Düsseldorf und Wuppertal verbindet und da-
bei durch Haan verläuft, eine interkommunale Verbindung. Der 
Schienenpersonennahverkehr bietet ebenfalls eine leistungsfähige Anbindung insbe-
sondere in Richtung Köln und Wuppertal. Weitere Einrichtungen des öffentlichen 
Personennahverkehrs stellen die lokalen und regionalen Busliniennetze des Verkehrs-
verbunds Rhein-Ruhr dar.  

Vor dem Hintergrund der unmittelbaren Lage zu weiteren Mittel- und Oberzentren so-
wie großflächigen Einzelhandelsagglomerationen in den Nachbarkommunen in 
Verbindung mit der verkehrsgünstigen Anbindung an das Umland ist auf regionaler 
Ebene von einem starken Wettbewerb der Einzelhandelsstandorte auszugehen.“ 

(Stadt + Handel 2013: S. 19) 

                                                

2  Fußnote 14 im Zitat: „Stadt Haan, Bevölkerungsstatistik (Stand: 19.05.2012); nur Hauptwohnsitz‘‘. Gemäß 
Zensus 2011 beträgt die Einwohnerzahl aktuell jedoch nur noch 29.600 (IT.NRW). 
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3.23.23.23.2 Vorhabenstandort Vorhabenstandort Vorhabenstandort Vorhabenstandort DüssDüssDüssDüsseldorfer Straßeeldorfer Straßeeldorfer Straßeeldorfer Straße    

Die LIDL Vertriebs-GmbH & Co. KG plant den Neubau eines LIDL-Lebensmitteldiscounters 

in Haan/ Düsseldorfer Str. Der Neubau erfolgt auf dem Nachbargrundstück des derzeitigen 

Marktes. Das dann aufgegebene Ladenlokal mit einer Fläche von 799 m2 soll einer Nachnut-

zung zugeführt werden. Das Ladenlokal befindet sich an der Düsseldorfer Straße, der 

westlichen Ortsausfallstraße Haans in Richtung Hilden. Der Standort ist durch eine Mischnut-

zung geprägt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich z. T. 

mehrgeschossige Wohngebäude. Der Standort kann als städtebaulich integriert bezeichnet 

werden. Aufgrund seiner günstigen Lage an der Bundesstraße 228 ist der Vorhabenstandort 

aus dem Standortumfeld gut erreichbar. 

Der Vorhabenstandort liegt innerhalb des in der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes 

ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiches Nahversorgungszentrum Düsseldorfer 

Straße. In diesem befinden sich insgesamt 7 Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche 

von rd. 2.850 m2, sowie 8 Ladenlokale mit zentrenergänzenden Funktionen. Größte Betriebe 

sind der Lebensmittelsupermarkt Rewe, sowie die Lebensmitteldiscounter Aldi und der 

umgezogene und erweiterte LIDL-Markt.  

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 2222::::    Lage des VorhabenstLage des VorhabenstLage des VorhabenstLage des Vorhabenstandortes in Haanandortes in Haanandortes in Haanandortes in Haan    

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Kartengrundlage OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL.  
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3.33.33.33.3 Absatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen in HaanAbsatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen in HaanAbsatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen in HaanAbsatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen in Haan    

Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan wird ein absatzwirtschaftlicher Entwicklungsrah-

men aufgezeigt (vgl. Stadt + Handel 2013: S. 34 – 45). Dieser dient – als absatzwirtschaftliche 

Kenngröße – zur Einordnung und Bewertung zukünftiger Einzelhandelsentwicklungen. In 

dem Entwicklungsrahmen werden angebots- und nachfrageseitige Rahmenbedingungen zu-

sammengeführt und auf ihre zukünftige perspektivische Entwicklung hin untersucht. Mit Blick 

auf die der Kommune zur Verfügung stehenden Steuerungsinstrumentarien wird der absatz-

wirtschaftliche Entwicklungsrahmen in Form von nach Branchen kumulierten 

Verkaufsflächenangaben aufbereitet. 

Wie im Einzelhandelskonzept beschrieben, können und sollen die Prognosewerte keine 

„Grenze der Entwicklung“ etwa als oberer oder als unterer Grenzwert darstellen, sondern 

vielmehr als Orientierungswert verstanden werden. Auch Vorhaben, die die absatzwirtschaft-

lich tragfähigen Verkaufsflächenspielräume überschreiten, können zur Verbesserung des 

gesamtstädtischen Einzelhandelsangebotes beitragen, wenn sie mit dem räumlichen Ent-

wicklungsleitbild sowie den Zielen und Leitsätzen der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung 

in Haan korrespondieren und wenn sie an stadtentwicklungspolitisch gewünschten Standor-

ten angesiedelt werden. 

Die nachstehende Tabelle zeigt den hergeleiteten absatzwirtschaftlichen Entwicklungsrah-

men differenziert nach Sortimentsbereichen gemäß Einzelhandelskonzept.  



 

 9

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 1111::::    Absatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen für Haan (in m² VKF)Absatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen für Haan (in m² VKF)Absatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen für Haan (in m² VKF)Absatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen für Haan (in m² VKF)    

    
Quelle: Stadt + Handel 2013: S. 42. 

 

Es ist zu berücksichtigen, dass ein Teil des Entwicklungsrahmens auf die Planungen im Innen-

stadtzentrum entfällt. Auf der Potenzialfläche Windhövel ist die Ansiedlung eines 

Einkaufszentrums geplant. Angedacht sind u.a. ein Verbrauchermarkt, ein Elektronikfach-

markt und ein Drogeriefachmarkt. Zudem haben einige Lebensmittelmärkte seit Erstellung 

des Einzelhandelskonzeptes erweitert, bzw. planen eine Erweiterung.  

Diese geplanten oder bereits vollzogenen Entwicklungen haben insbesondere in den Sorti-

mentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel, Neue Medien/ Unterhaltungselektronik3 und 

Drogeriewaren Auswirkungen auf den in Tabelle 1 dargestellten Entwicklungsrahmen. 

                                                

3  in Tabelle 1 mit „Medien“ bezeichnet 
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4444 Herleitung sortimentsbezogener NutzungsoptionenHerleitung sortimentsbezogener NutzungsoptionenHerleitung sortimentsbezogener NutzungsoptionenHerleitung sortimentsbezogener Nutzungsoptionen    

An der Düsseldorfer Straße in Haan ist die Verlagerung und Erweiterung des vorhandenen 

Lebensmitteldiscounters LIDL geplant. Der bestehende Markt mit 799 m² Verkaufsfläche soll 

in diesem Zuge einer Nachnutzung zugeführt werden.  

Folgende Sortimente werden hinsichtlich der Fragestellung für untersuchungsrelevant ein-

geschätzt4: 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 2222::::    untersuchungsrelevante Sortimenteuntersuchungsrelevante Sortimenteuntersuchungsrelevante Sortimenteuntersuchungsrelevante Sortimente    

Quelle: Eigene Darstellung Stadt + Handel 2014. 

 

                                                

4  Betriebe mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten sind gem. Einzelhandelskonzept grundsätzlich inner-
halb des ZVB zulässig. Hinsichtlich Ziel 8 des LEP NRW – sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel ist zu 
berücksichtigen, dass von diesen Betrieben keine wesentliche Beeinträchtigung des Bestandes oder der Ent-
wicklungsmöglichkeiten zentraler Versorgungsbereiche in Haan oder den Nachbarkommunen ausgehen darf.  

Sortimentsbereich 

zentrenzentrenzentrenzentren----    und nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimente    

Getränke 

Bäcker/ Metzger 

Blumen 

Drogeriewaren 

Pharmazeutische Artikel (Apotheke) 

Zeitungen / Zeitschriften 

zentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimente    

Bücher 

Bekleidung / Wäsche 

Schuhe, Lederwaren 

GPK / Hausrat / Geschenkartikel 

Spielwaren** 

Sportartikel 

Bettwaren/ HBT 

Neue Medien/ Unterhaltungselektronik 

Uhren / Schmuck 

Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren (PBS) 

Parfümerie/ Kosmetik 
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Bei den Sortimenten Schuhe/ Lederwaren und Parfümerie/ Kosmetik handelt es sich aus fach-

gutachterlicher Sicht um klassische Innenstadtsortimente (vgl. hierzu Einzelhandelsbestand 

nach Lagebereichen in Haan; Stadt + Handel 2013: S. 23). Die Ansiedlung von Betrieben mit 

diesem Hauptsortiment innerhalb eines Nahversorgungszentrums hätte daher negative Aus-

wirkungen auf die Versorgungsfunktion des ZVB Innenstadtzentrum. Zum Schutz der 

kleinteiligen Innenstadtstrukturen ist dieses Sortiment innerhalb des NVZ nur als deutlich un-

tergeordnetes Randsortiment vorstellbar. Die Sortimente werden daher im Folgenden keiner 

Detailbetrachtung unterzogen.  

Bei den Sortimentsbereichen GPK/ Hausrat/ Geschenkartikel, sowie Bettwaren/ HBT ist lt. 

absatzwirtschaftlichem Entwicklungsrahmen kein Flächenpotenzial in Haan mehr erkennbar. 

Diese Sortimentsbereiche sind lediglich als deutlich untergeordnete Randsortimente vorstell-

bar und werden daher im Folgenden keiner Detailbetrachtung unterzogen.  

 

Der ZVB Nahversorgungszentrum Düsseldorfer Straße übernimmt gemäß Einzelhandelskon-

zept eine Versorgungsfunktion für die westlichen Siedlungsbereiche des Siedlungskörpers 

Haan mit rd. 7.500 Einwohnern. Diese Versorgungsfunktion erstreckt sich primär auf Waren 

aus dem „kurzfristigen Bedarfsbereich, ergänzt um die Grundversorgung in den sonstigen 

Bedarfsbereichen“ (vgl. Stadt + Handel 2013: S. 49). Die dem Nahversorgungszentrum ge-

mäß Einzelhandelskonzept zugewiesene Versorgungsfunktion ist ein wichtiger Indikator für 

die Ableitung eines groben Verkaufsflächenumfanges für die untersuchungsrelevanten Sor-

timentsgruppen. Die Bestandssituation innerhalb des ZVB Nahversorgungszentrum 

Düsseldorfer Straße ist dabei ebenso zu berücksichtigen wie die geplante Erweiterung des 

bestehenden LIDL-Marktes auf 1.300 m2. 

Zur Herleitung wird zunächst der absehbare sortimentsspezifische Umsatz der prüfungsrele-

vanten Sortimente ermittelt. Dies erfolgt anhand von plausibel erreichbaren Umsatzspannen, 

darunter auch Maximalwerten, anhand von spezifizierten Kennwerten der Handelsfor-

schungsinstitute (IPH/ EHI) unter Berücksichtigung der makro-, meso- und mikroräumlichen 

Standortrahmenbedingungen. 

Das NVZ Düsseldorfer Straße übernimmt gemäß Einzelhandelskonzept eine Versorgungs-

funktion für die westlichen Siedlungsbereiche des Siedlungskörpers Haan mit rd. 7.500 

Einwohnern (s.o.). In Tabelle 3 ist für die untersuchungsrelevanten Sortimente die im gemäß 

Einzelhandelskonzept zugeordneten Gebiet verfügbare Kaufkraft dargestellt. 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 3333::::    Kaufkraft in den westlichen Siedlungsbereichen Haans (7.500 Einwohner)Kaufkraft in den westlichen Siedlungsbereichen Haans (7.500 Einwohner)Kaufkraft in den westlichen Siedlungsbereichen Haans (7.500 Einwohner)Kaufkraft in den westlichen Siedlungsbereichen Haans (7.500 Einwohner)    

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis IFH 2013 (Kaufkraft), ständige Auswertung handelsspezifi-
scher Fachliteratur (Flächenproduktivitäten), Angaben des Vorhabenträgers; Werte 
gerundet; 
* Kaufkraft innerhalb des lt. Einzelhandelskonzept dem Nahversorgungszentrum zugeord-
neten Bereiches Haan-West (rd. 7.500 EW) 
** inkl. der Sortimente Hobby / Basteln / Musikinstrumente. 

Die Versorgungsfunktion, die das Nahversorgungszentrum für die westlichen Siedlungsbe-

reiche Haans übernimmt, umfasst primär den kurzfristigen Bedarfsbereich, ergänzt um die 

Grundversorgung in den sonstigen Bedarfsbereichen (s.o.). Das Nahversorgungszentrum 

kann und soll unter Berücksichtigung dieser Versorgungsfunktion jedoch nur einen Teil der 

verfügbaren Kaufkraft binden. Von den zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten 

kann und soll ein höherer Anteil der Kaufkraft innerhalb des Nahversorgungszentrums ge-

bunden werden, während in den zentrenrelevanten Sortimenten nur ein geringer Teil im NVZ 

gebunden wird. Der Großteil der Kaufkraft aus den westlichen Siedlungsbereichen Haans in 

den zentrenrelevanten Sortimenten soll und wird durch die Bestandsstrukturen im ZVB In-

nenstadtzentrum gebunden werden. Auf dieser Basis ist ein aus fachgutachterlicher Sicht 

realistischer Kaufkraftanteil ermittelt worden, der somit das Potenzial im NVZ Düsseldorfer 

Straße bestimmt.  

Für die zu prüfenden Sortimente gem. Tabelle 3 werden auf Basis folgender Grundlagen 

Flächenproduktivitäten abgleitet:  

Sortimentsbereich 
Kaufkraft in den westlichen Siedlungsbereichen Haans*  

(in Mio. Euro) 

zentrenzentrenzentrenzentren----    und nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimente    

Getränke 3,0 

Bäcker/ Metzger 2,5 

Blumen 0,5 

Drogeriewaren 2,9 

Pharmazeutische Artikel (Apo-
theke) 

3,8 

Zeitungen / Zeitschriften 0,4 

zentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimente    

Bücher 1,0 

Bekleidung / Wäsche 4,6 

Spielwaren** 1,1 

Sportartikel 0,6 

Neue Medien/ Unterhaltungs-
elektronik 

3,8 

Uhren / Schmuck 0,6 

PBS 0,4 



 

 13 

� Branchen- und betriebsübliche Leistungskennziffern (u. a. handelsdaten.de, Factbook 

Einzelhandel), 

� Kennwerte aus Unternehmensveröffentlichungen, 

� laufende Auswertung von Fachliteratur, 

� Kennwerte aus Einzelhandelsgutachten aus dem Untersuchungsraum und 

� konkrete Standort- und Betriebsrahmenbedingungen vor Ort. 

Über diese Flächenproduktivitäten erhält man das Verkaufsflächenpotenzial im NVZ Düssel-

dorfer Straße, von dem der Verkaufsflächenbestand abzuziehen ist (inkl. des hypothetisch 

bereits auf 1.300 m2 VKF erweiterten LIDL-Lebensmitteldiscounters). Es ergibt sich ein grober 

Verkaufsflächenumfang für die relevanten Sortimentsbereiche. 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 4444::::    Herleitung verträglicher Verkaufsflächengrößen in den untersuchungsrelevanten Herleitung verträglicher Verkaufsflächengrößen in den untersuchungsrelevanten Herleitung verträglicher Verkaufsflächengrößen in den untersuchungsrelevanten Herleitung verträglicher Verkaufsflächengrößen in den untersuchungsrelevanten 
Sortimenten Sortimenten Sortimenten Sortimenten     

Sortiments-
bereich 

Kaufkraft 
(in Mio. 
Euro)* 

davon Potenzial 
im NVZ Düssel-
dorfer Straße 

Flächen-
produk-
tivität (in 
Euro/ m2 
VKF) 

VKF Po-
tenzial von 

- bis  
(in m2) 

VKF Be-
stand nach 
LIDL-Umzug 

(in m2) 

verbleibendes 
VKF Restpoten-
zial von - bis  

(in m2) in % 
 in Mio. 
Euro  

zentrenzentrenzentrenzentren----    und nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimente    

Getränke 3,0 70% 2,1 
1.600 – 
1.800 

1.150 – 
1.300 

430 720 – 870 

Bäcker/  
Metzger 

2,5 60% 1,5 
8.000 – 
10.000 

150 – 190  30 120 – 160  

Blumen 0,5 80% 0,4 
3.000 – 
4.000 

100 – 130  0 100 – 130  

Drogeriewa-
ren 

2,9 80% 2,3 
3.500 – 
4.000 

570 – 660  270 300 – 390  

Pharmazeuti-
sche Artikel 
(Apotheke) 

3,8 60% 2,3 Durchschnittsumsatz 2,1 Mio. Euro je Apotheke 

Zeitungen / 
Zeitschriften 

0,4 80% 0,3 
3.500 – 
4.500 

70 – 100  60 10 – 40  

zentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimente    

Bücher 1,0 10% 0,1 
2.000 – 
3.000 

30 – 50  0 30 – 50  

Bekleidung / 
Wäsche 

4,6 25% 1,1 
1.800 – 
2.200 

520 – 640  120 400 – 520  

Spielwaren** 1,1 35% 0,4 
2.000 – 
3.000 

130 – 190  0 130 – 190  

Sportartikel 0,6 35% 0,2 
2.000 – 
3.000 

70 – 110  0 70 – 110  

Neue Me-
dien/ Unter-
haltungs-
elektronik 

3,8 35% 1,3 
5.000 – 
7.000 

190 – 260  10 180 – 250  

Uhren / 
Schmuck 

0,6 10% 0,1 
8.000 – 
12.000 

< 10  0 < 10 
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis IFH 2013 (Kaufkraft), ständige Auswertung handelsspezifi-
scher Fachliteratur (Flächenproduktivitäten), Angaben des Vorhabenträgers; Werte 
gerundet; 
* Kaufkraft innerhalb des lt. Einzelhandelskonzept dem Nahversorgungszentrum zugeord-
neten Bereiches Haan-West (rd. 7.500 EW); 
** inkl. der Sortimente Hobby / Basteln / Musikinstrumente. 

Bei den Sortimenten GPK/ Hausrat/ Einrichtungszubehör, sowie Bettwaren/ HBT ist aufgrund 

des großen Bestandes und der damit verbundenen hohen Zentralität Haans kein im Einzel-

handelskonzept kein Entwicklungsrahmen ausgewiesen. Ein Verkaufsflächenpotenzial ist 

daher am Vorhabenstandort nicht zu erkennen.  

Gleiches gilt analog für die Sortimente Schuhe/ Lederwaren, sowie Parfümerie/ Kosmetik, 

die als klassische Innenstadtsortimente auch perspektivisch nur in der Innenstadt angeboten 

werden sollen.  

Für die übrigen Sortimentsbereiche wurde ein Verkaufsflächenpotenzial ermittelt. Nicht für 

alle Sortimentsbereiche sind jedoch entsprechende marktgängige Anbieter im Rahmen der 

zuvor dargestellten Sortimentsgruppenbereiche/ VKF-Größenordnungen heute und abseh-

bar am Markt vertreten. In Tabelle 5 werden den ermittelten sortimentsspezifischen 

Verkaufsflächenpotenzialen für den Vorhabenstandort marktgängige Anbieter gegenüber-

gestellt.  

  

PBS 0,4 35% 0,1 
2.500 – 
3.500 

40 – 60  0 40 – 60  
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 5555::::    Darstellung Darstellung Darstellung Darstellung des des des des Verkaufsflächenpotenzials und marktgängigeVerkaufsflächenpotenzials und marktgängigeVerkaufsflächenpotenzials und marktgängigeVerkaufsflächenpotenzials und marktgängigerrrr    AnbieterAnbieterAnbieterAnbieter        

SortimentsbereichSortimentsbereichSortimentsbereichSortimentsbereich    VerkaufsflächenpotenzialVerkaufsflächenpotenzialVerkaufsflächenpotenzialVerkaufsflächenpotenzial    Anbieter (Auswahl)Anbieter (Auswahl)Anbieter (Auswahl)Anbieter (Auswahl)    
zentrenzentrenzentrenzentren----    und nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimente 

Getränke 720 – 870 
z.B. TOP-Getränke, Fristo, 

Dursty, Trinkgut 
Bäcker / Metzger 120 – 160  lokale/ regionale Anbieter 

Blumen 100 – 130  
z.B. Blumen Risse oder 

Blume2000 

Drogeriewaren 300 – 390  
z.B. Rossmann, dm (hinzu kom-

men Randsortimente, 
Gesamtfläche ab rd. 500 m2) 

Pharmazeutische Artikel 
(Apotheke) 

„klassische“ Apotheke lokale/ regionale Apotheker 

Zeitungen / Zeitschriften 10 – 40  
lokale/ regionale Anbieter,  

vereinzelt Ketten (z.B. Valora-
Retail) 

zentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimentezentrenrelevante Sortimente 

Bücher 30 – 50  keine 

Bekleidung / Wäsche 400 – 520  
z.B. kik, Takko, ernstings Fa-

mily, NKD 
Spielwaren 130 – 190  keine 
Sportartikel 70 – 110  keine 

Neue Medien/  
Unterhaltungselektronik 

180 – 250  

div. Elektronikfachmärkte, bzw. 
Telekommunikationsanbieter, 
ggf. mit zusätzlicher „weißer 

Ware“ 
Uhren / Schmuck < 10  keine 
Papier/ Bürobedarf/  
Schreibwaren 

40 – 60  
ggf. gemeinsam mit Kiosk 

(s.o.) 

Quelle: Eigene Darstellung Stadt + Handel 2014. 

 

ZwischenfazitZwischenfazitZwischenfazitZwischenfazit    

In der Zusammenführung aus Verkaufsflächenpotenzial für den Standort NVZ Düsseldorfer 

Straße und dem Vorhandensein marktgängiger Anbieter verbleibt folgendes Portfolio an un-

tersuchungsrelevanten Nutzungsoptionen, welche nachfolgend hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf die Zentren- und Nahversorgungsstruktur in Haan zu bewerten sind. 

� Getränke 

� Bäcker/ Metzger 

� Blumen 

� Drogeriewaren 

� Pharmazeutische Artikel (Apotheke) 
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� Zeitungen/ Zeitschriften 

� Bekleidung/ Wäsche 

� Neue Medien/ Unterhaltungselektronik 

� Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren 

Die Sortimente für die kein Verkaufsflächenspielraum aufgezeigt werden konnte, bzw. für die 

kein marktgängiger Anbieter vorhanden ist, werden dementsprechend im Folgenden nicht 

weiter betrachtet.  
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5555 Überprüfung der Auswirkungen der hergeleiteten Nutzungsopti-Überprüfung der Auswirkungen der hergeleiteten Nutzungsopti-Überprüfung der Auswirkungen der hergeleiteten Nutzungsopti-Überprüfung der Auswirkungen der hergeleiteten Nutzungsopti-

onenonenonenonen    

In diesem Kapitel erfolgt eine Einordnung der in Kapitel 4 hergeleiteten relevanten Sorti-

mente in das Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan (Stadt + Handel 2013), die Darstellung 

der Auswirkungen der Nutzungsoptionen auf die zentralen Versorgungsbereiche und die 

Nahversorgungsstrukturen in Haan sowie eine Einordnung des Planvorhabens in die landes-

planerischen Vorgaben. 

5.15.15.15.1 Einordnung Einordnung Einordnung Einordnung der der der der NutzungsoptNutzungsoptNutzungsoptNutzungsoptionenionenionenionen    in din din din das as as as Einzelhandelskonzept für Einzelhandelskonzept für Einzelhandelskonzept für Einzelhandelskonzept für 

die Stadt die Stadt die Stadt die Stadt HaanHaanHaanHaan    ((((Stadt + Handel 201Stadt + Handel 201Stadt + Handel 201Stadt + Handel 2013333))))    

Die Stadt Haan hat im Jahr 2013 ein Einzelhandelskonzept verabschiedet (Stadt + Handel 

2013). Im Folgenden werden die für die Nutzungsoptionen relevanten Grundsätze, Ziele 

und Entwicklungsleitlinien dargestellt und mit Blick auf die Nutzungsoptionen bewertet.  

Absatzwirtschaftlicher EntwicklungsrahmenAbsatzwirtschaftlicher EntwicklungsrahmenAbsatzwirtschaftlicher EntwicklungsrahmenAbsatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen    

Aufbauend auf die Bestandsanalyse und -bewertung wurden im Einzelhandelskonzept Leili-

nien für die künftige Entwicklung des Einzelhandels in Haan festgelegt. Diese enthalten u.a. 

einen absatzwirtschaftlichen Entwicklungsrahmen (vgl. Kapitel 3.3). 

Dieser sieht für die hergeleiteten Nutzungsoptionen folgende zusätzliche Verkaufsflächen bis 

2017 bzw. 2022 vor: 

� Getränke, sowie Bäcker/ Metzger   

(in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel)  bis zu rd. 3.500 m2 

� Blumen (in der Warengruppe Blumen, zoologischer Bedarf) bis zu rd. 300 m2 

� Drogeriewaren, Pharmazeutische Artikel (Apotheke)  

(in der Warengruppe Drog./ Parfümerie/ Kosmetik, Apotheken) bis zu rd. 300 m2 

� Zeitungen/ Zeitschriften; PBS  

(in der Warengruppe PBS, Zeitungen/ Zeitschriften, Bücher) bis zu rd. 600 m2 

� Bekleidung/ Wäsche       bis zu rd. 2.700 m2 

� Neue Medien/ Unterhaltungselektronik    bis zu rd. 900 m2 

Demnach ordnen sich die in Kapitel 4 hergeleiteten Verkaufsflächen überwiegend in den 

Entwicklungsrahmen ein. Lediglich in den Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel, 

Neue Medien/ Unterhaltungselektronik sowie Drogeriewaren wird der Entwicklungsrahmen 

unter Berücksichtigung aktueller oder geplanter Entwicklungen überschritten (vgl. Kapitel 

3.3). 

Hinsichtlich des Sortimentsbereiches Nahrungs- und Genussmittel ist darauf hinzuweisen, 

dass der Entwicklungsrahmen insbesondere der Steuerung der Lebensmittelsupermärkte 



 

 18

und Lebensmitteldiscounter dient. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um Spezialan-

bieter (Getränkefachmarkt, bzw. Lebensmittelhandwerksbetriebe). Wie im 

Einzelhandelskonzept beschrieben, können und sollen die Prognosewerte des absatzwirt-

schaftlichen Entwicklungsrahmens keine „Grenze der Entwicklung“ etwa als oberer oder als 

unterer Grenzwert darstellen, sondern vielmehr als Orientierungswert verstanden werden 

(vgl. Stadt + Handel 2013: S. 43 f.). Auch Vorhaben, die die absatzwirtschaftlich tragfähigen 

Verkaufsflächenspielräume überschreiten, können zur Verbesserung des gesamtstädtischen 

Einzelhandelsangebotes beitragen, wenn sie mit dem räumlichen Entwicklungsleitbild sowie 

den Zielen und Leitsätzen der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung in Haan korrespondie-

ren und wenn sie an stadtentwicklungspolitisch gewünschten Standorten angesiedelt 

werden. 

Im vorliegenden Fall handelt es sich damit um Betriebe, die einen Beitrag zur Verbesserung 

des gesamtstädtischen Einzelhandelsangebotes (im vorliegenden Fall insbesondere der Ver-

besserung der Nahversorgung) liefern können, die zudem an einem 

stadtentwicklungspolitisch gewünschten Standort (ZVB) angesiedelt werden würden. Eine 

Überschreitung des Entwicklungsrahmens ist daher zu begründen.  

Auch hinsichtlich des Sortimentsbereiches Drogeriewaren wird der Entwicklungsrahmen (rd. 

300 m2) durch die hergeleitete Verkaufsflächengrößenordnung für das NVZ Düsseldorfer 

Straße (rd. 300 – 390 m2) ausgeschöpft, bzw. überschritten. Zu berücksichtigen ist ferner, 

dass ein Teil des Entwicklungsrahmens bereits durch die Erweiterungen diverser Lebensmit-

telmärkte ausgeschöpft ist. Eine Begrenzung der Fläche könnte insbesondere vor dem 

Hintergrund angeraten sein, dass ein Entwicklungsspielraum auch für das Innenstadtzentrum 

aufrechterhalten werden soll. Der dortige Drogeriefachmarkt verfügt über eine Verkaufsflä-

che, die unter heutigen Flächenanforderungen moderner Drogeriefachmärkte liegt. Ein 

moderner Drogeriefachmarkt ist auf der Potenzialfläche Windhövel geplant. Diese Begren-

zung wird in Kapitel 5.3 betrachtet.  

Analog gilt dies auch für das zentrenrelevante Sortiment Neue Medien/ Unterhaltungselekt-

ronik. Auch hier würde die Nutzungsoption den Entwicklungsrahmen unter Berücksichtigung 

der geplanten Entwicklung auf der Fläche Windhövel (Elektronikfachmarkt mit einer Ver-

kaufsfläche im Sortiment Neue Medien/ Unterhaltungselektronik von rd. 1.000 m2) 

überschreiten. Eine Begrenzung wird in Kapitel 5.3 betrachtet.  

 

Übergeordnete EntwicklungszielstellungenÜbergeordnete EntwicklungszielstellungenÜbergeordnete EntwicklungszielstellungenÜbergeordnete Entwicklungszielstellungen    

Im Einzelhandelskonzept werden zudem übergeordnete Entwicklungszielstellungen für die 

Stadt Haan definiert. Relevant für die in Rede stehenden Nutzungsoptionen sind hier insbe-

sondere die Ziele 1 und 2 (vgl. Abbildung 3).  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 3333::::    Übergeordnete Entwicklungszielstellungen gemäß Einzelhandelskonzept Übergeordnete Entwicklungszielstellungen gemäß Einzelhandelskonzept Übergeordnete Entwicklungszielstellungen gemäß Einzelhandelskonzept Übergeordnete Entwicklungszielstellungen gemäß Einzelhandelskonzept     

 
Quelle: Stadt + Handel 2013: S. 46. 

Ziel 1 nimmt die Weiterentwicklung des Zentrennetzes in den Blick. Die Zentren sollen in 

ihrer jeweiligen Versorgungsfunktion gestärkt werden, sofern schädliche Auswirkungen auf 

die Nahversorgung vermieden werden. Die Verkaufsflächengrößenordnungen wurden unter 

Berücksichtigung der Versorgungsfunktion des NVZ Düsseldorfer Straße hergeleitet und 

stärken damit die Versorgungsfunktion des NVZ. Mögliche schädliche Auswirkungen auf die 

Nahversorgung werden in Kapitel 5.3 betrachtet.  

Ziel 2 hat die Sicherung und Stärkung der Nahversorgung zum Ziel. Sinnvolle Standort, wie 

z.B. Nahversorgungszentren, sollen gesichert, gestärkt und ergänzt werden, ohne schädliche 

Auswirkungen auf Zentren zu verursachen. Die hergeleiteten Nutzungsoptionen sind geeig-

net, die Angebotsvielfalt und -qualität im NVZ Düsseldorfer Straße zu stärken und den ZVB 

mittelfristig zu sichern. Die Nutzungsoptionen entsprechen damit Ziel 2, wenn schädlichen 

Auswirkungen auf die Zentren vermieden werden. Dies wird in Kapitel 5.3 geprüft. 

 

Empfehlungen für den Empfehlungen für den Empfehlungen für den Empfehlungen für den ZVB Nahversorgungszentrum Düsseldorfer StraßeZVB Nahversorgungszentrum Düsseldorfer StraßeZVB Nahversorgungszentrum Düsseldorfer StraßeZVB Nahversorgungszentrum Düsseldorfer Straße    

Im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes wurden Empfehlungen zur funktionalen Verbesse-

rung des Nahversorgungsangebotes im Nahversorgungszentrum Düsseldorfer Straße 

aufgestellt (vgl. Abbildung 4). Diese sehen insbesondere die Ansiedlung eines Floristik-Fach-

geschäftes und einer Apotheke vor. Hinsichtlich des Sortimentes Drogeriewaren wird die 

Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes oder die Ausweitung des Randsortimentes Drogerie-

waren im Lebensmittelhandel empfohlen.  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 4444::::    Empfehlungen zur funktionalen Verbesserung des Nahversorgungsangebotes Empfehlungen zur funktionalen Verbesserung des Nahversorgungsangebotes Empfehlungen zur funktionalen Verbesserung des Nahversorgungsangebotes Empfehlungen zur funktionalen Verbesserung des Nahversorgungsangebotes 
im NVZ Düsseldorfer Straße im NVZ Düsseldorfer Straße im NVZ Düsseldorfer Straße im NVZ Düsseldorfer Straße     

 
Quelle: Stadt + Handel 2013: S. 84. 

Die hergeleiteten Nutzungsoptionen entsprechen damit hinsichtlich des Floristik Fachge-

schäftes, der Apotheke und der Ausweitung des Sortimentes Drogeriewaren den 

Empfehlungen des Einzelhandelskonzeptes für das Nahversorgungszentrum Düsseldorfer 

Straße.  

NahversorgungskonzeptNahversorgungskonzeptNahversorgungskonzeptNahversorgungskonzept    

Der Vorhabenstandort liegt im zentralen Versorgungsbereich Düsseldorfer Straße. Dieser 

übernimmt lt. Einzelhandelskonzept eine Versorgungsfunktion für die westlichen Siedlungs-

bereiche Haans (vgl. Stadt + Handel 2013: S. 49).  
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Abbildung 5 zeigt die aktuelle Nahversorgungsstruktur im Überblick: 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 5555::::    Nahversorgungsstruktur in HaanNahversorgungsstruktur in HaanNahversorgungsstruktur in HaanNahversorgungsstruktur in Haan    

  
Quelle: Stadt + Handel 2013: S. 89. 

Aufbauend auf die Bestandsdarstellung wurden übergeordnete Zielstellungen für die Nah-

versorgung abgeleitet. Für die Nutzungsoptionen ist Priorität 1 von Belang:  

„1. Priorität: Fokus der Nahversorgung auf die zentralen Versorgungsbereiche 

• Sicherung der Standorte in den ZVBs durch Vermeidung von Funktionsverlus-
ten, die durch Erweiterungen/Neuansiedlungen außerhalb der Zentren 
resultieren könnten 

• Verbesserung der Standortrahmenbedingungen vor allem bei aktuell nicht 
marktgerechten Standorten, auch über das ermittelte VKF-Potenzial hinaus 
(…) 

Aufgrund der hohen Bedeutung, die die zentren- und nahversorgungsrelevanten Sor-
timente als Kundenmagnet und für die Besucherfrequenz in den zentralen 
Versorgungsbereichen haben, sowie mit Blick auf die begrenzten absatzwirtschaftli-
chen Entwicklungsspielräume im Bereich der zentren- und nahversorgungsrelevanten 
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Sortimente, ist zu empfehlen Einzelhandelsvorhaben mit einem zentren- und nahver-
sorgungsrelevanten Hauptsortiment primär nur in den zentralen 
Versorgungsbereichen selbst anzusiedeln.  

Im Rahmen des Beeinträchtigungsverbots gelten in erster Linie die Vermutungsregeln 
des § 11 Abs. 3 BauNVO sowie die aktuellen landesplanerischen Vorgaben des LEP 
NRW Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel. Die Verkaufsflächendimensio-
nierung der jeweiligen Vorhaben hat sich daran zu orientieren. 

(Stadt + Handel 2013: S. 92 – 93) 

Der Vorhabenstandort liegt in einem ZVB und ist damit dann kongruent zu Priorität 1, wenn 

von den aufgezeigten Nutzungsoptionen keine Beeinträchtigungen gemäß § 11 Abs. 3 

BauNVO und gemäß LEP NRW ausgehen. Diese werden in Kapitel 5.3 betrachtet.  

AnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätze    

Die Ansiedlungsleitsätze konkretisieren die übergeordneten Entwicklungsziele zur künftigen 

Einzelhandelsentwicklung für Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben und ermöglichen so-

mit eine Steuerung der Einzelhandelsentwicklung. 

Relevant für die in Rede stehenden Nutzungsoptionen sind die Ansiedlungsleitsätze I (hin-

sichtlich der zentrenrelevanten Sortimente) und II (hinsichtlich der zentren- und 

nahversorgungsrelevanten Sortimente): 

 

Leitsatz I:Leitsatz I:Leitsatz I:Leitsatz I:    

„Einzelhandel mit zentrenrelevantem (aber nicht nahversorgungsrelevantem) „Einzelhandel mit zentrenrelevantem (aber nicht nahversorgungsrelevantem) „Einzelhandel mit zentrenrelevantem (aber nicht nahversorgungsrelevantem) „Einzelhandel mit zentrenrelevantem (aber nicht nahversorgungsrelevantem) 
HauptsortimenHauptsortimenHauptsortimenHauptsortiment soll zukünftig im t soll zukünftig im t soll zukünftig im t soll zukünftig im InnenstadtzentrumInnenstadtzentrumInnenstadtzentrumInnenstadtzentrum    Haan im Rahmen der mittel-Haan im Rahmen der mittel-Haan im Rahmen der mittel-Haan im Rahmen der mittel-
zentralen Versorgungsfunktion zentralen Versorgungsfunktion zentralen Versorgungsfunktion zentralen Versorgungsfunktion ––––    demnach zur Versorgung der gesamten Stadt demnach zur Versorgung der gesamten Stadt demnach zur Versorgung der gesamten Stadt demnach zur Versorgung der gesamten Stadt 
Haan Haan Haan Haan ––––    angesiedelt und ausgebaut werden. […]angesiedelt und ausgebaut werden. […]angesiedelt und ausgebaut werden. […]angesiedelt und ausgebaut werden. […]    

Einzelhandel mit zentrenrelevantem (aber nicht nahversorgungsrelevantem) Einzelhandel mit zentrenrelevantem (aber nicht nahversorgungsrelevantem) Einzelhandel mit zentrenrelevantem (aber nicht nahversorgungsrelevantem) Einzelhandel mit zentrenrelevantem (aber nicht nahversorgungsrelevantem) 
HHHHauptsortiment soll zukünftig begrenzt im Rahmen der Versorgungsfunktion in auptsortiment soll zukünftig begrenzt im Rahmen der Versorgungsfunktion in auptsortiment soll zukünftig begrenzt im Rahmen der Versorgungsfunktion in auptsortiment soll zukünftig begrenzt im Rahmen der Versorgungsfunktion in 
den den den den NahversorgungszentrenNahversorgungszentrenNahversorgungszentrenNahversorgungszentren    angesiedelt und ausgebaut werden, jedoch max. bis angesiedelt und ausgebaut werden, jedoch max. bis angesiedelt und ausgebaut werden, jedoch max. bis angesiedelt und ausgebaut werden, jedoch max. bis 
zur Grenze der Großflächigkeit.zur Grenze der Großflächigkeit.zur Grenze der Großflächigkeit.zur Grenze der Großflächigkeit.    

Die Begrenzung der Ansiedlung bzw. des Ausbaus von Einzelhandelsbetrieben mit 
zentrenrelevantem Hauptsortiment in den NahversorgungszentrenNahversorgungszentrenNahversorgungszentrenNahversorgungszentren begründet sich 
aus dem Schutz des Innenstadtzentrums vor einem zu deutlichen Standortgewicht in 
den hierarchisch nachgeordneten Nahversorgungszentren. Es bleibt jedoch gleichzei-
tig ein angemessener Entwicklungsrahmen für diese erhalten, um das überwiegend 
auf die Nahversorgung bezogene Angebot um weitere Sortimente punktuell be-
grenzt zu ergänzen.“ 

(Stadt + Handel 2013: S. 113) 
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Die aufgezeigten Nutzungsoptionen umfassen verschiedene zentrenrelevante Nutzungen 

(u.a. die Sortimente Bekleidung/ Wäsche oder Neue Medien/ Unterhaltungselektronik). 

Diese dürfen begrenzt auch im Rahmen der Versorgungsfunktion auch in Nahversorgungs-

zentren angesiedelt werden, dürfen zum Schutz des Innenstadtzentrums aber kein zu 

deutliches Standortgewicht erhalten. Dies wird in Kapitel 5.3 betrachtet.  

 

Leitsatz II:Leitsatz II:Leitsatz II:Leitsatz II:    

„Einzelhandel mit zentren„Einzelhandel mit zentren„Einzelhandel mit zentren„Einzelhandel mit zentren----    und und und und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment soll nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment soll nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment soll nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment soll 
primär in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt und ausgebaut wer-primär in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt und ausgebaut wer-primär in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt und ausgebaut wer-primär in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt und ausgebaut wer-
den.den.den.den.    

Aufgrund der hohen Bedeutung, die die zentren- und nahversorgungsrelevanten Sor-
timente als Kundenmagnet und für die Besucherfrequenz in den zentralen 
Versorgungsbereichen haben sowie mit Blick auf den begrenzten absatzwirtschaftli-
chen Entwicklungsrahmen im Bereich der zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Sortimente sollen Einzelhandelsvorhaben mit einem zentren- und nahversorgungsre-
levanten Hauptsortiment primär in den zentralen Versorgungsbereichen selbst 
angesiedelt werden.“ 

(Stadt + Handel 2013: S. 113 f.) 

Die aufgezeigten Nutzungsoptionen sind hinsichtlich der hier relevanten zentren- und nah-

versorgungsrelevanten Sortimente kongruent zu Ansiedlungsleitsatz II, da es zur sich in 

einem zentralen Versorgungsbereich befindet.  

    

Fazit der Einordnung der Nutzungsoptionen in das Einzelhandelskonzept für die Stadt Fazit der Einordnung der Nutzungsoptionen in das Einzelhandelskonzept für die Stadt Fazit der Einordnung der Nutzungsoptionen in das Einzelhandelskonzept für die Stadt Fazit der Einordnung der Nutzungsoptionen in das Einzelhandelskonzept für die Stadt 

HaanHaanHaanHaan    

Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Kongruenz der verschiedenen Nutzungsoptionen zu 

den Regelungen des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Haan (Stadt + Handel 2013).  
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 6666::::    Einordnung der Einordnung der Einordnung der Einordnung der in Rede stehenden Sortimente in Rede stehenden Sortimente in Rede stehenden Sortimente in Rede stehenden Sortimente in das Einzelhandelskonzept (Übersicht)in das Einzelhandelskonzept (Übersicht)in das Einzelhandelskonzept (Übersicht)in das Einzelhandelskonzept (Übersicht)    

SortimenteSortimenteSortimenteSortimente        

Absatzwirtschaftlicher Absatzwirtschaftlicher Absatzwirtschaftlicher Absatzwirtschaftlicher 

EntwicklungsrahmenEntwicklungsrahmenEntwicklungsrahmenEntwicklungsrahmen    

Empfehlungen Empfehlungen Empfehlungen Empfehlungen 

für NVZfür NVZfür NVZfür NVZ    

NNNNahversor-ahversor-ahversor-ahversor-

gungsgungsgungsgungs----

KonzeptKonzeptKonzeptKonzept    

AnsiedlungsAnsiedlungsAnsiedlungsAnsiedlungs----leit-leit-leit-leit-

sätzesätzesätzesätze    EntwicklungszieleEntwicklungszieleEntwicklungszieleEntwicklungsziele    

zentrenzentrenzentrenzentren----    und nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimente    

Getränke /  

Bäcker/ Metzger* 
bis zu 3.500 m2  

1. Priorität: 
Fokus der 
Nahversor-
gung auf 
die ZVB:  

 
ja  

Leitsatz II:  
 

erfüllt 

1. Ziel: Weiterentwick-
lung des Zentrennetzes 

 

2. Ziel: Sicherung und 
Stärkung der Nahver-

sorgung: 
 

beide Ziele erfüllt, 
wenn keine negativen 
Auswirkungen auf ZVB 

Drogerie/ Parfümerie/ Kosme-

tik, Pharmazeutische Artikel 

(Apotheken) 

bis zu 300 m2 

Drogeriefach-
markt oder 

Randsortiment in 
LM-Märkten 

 
Apotheke 

Blumen 
bis zu 300 m2 (inkl. Zoo-

logischer Bedarf) 
Floristikfach-ge-

schäft 

PBS, Zeitungen/ Zeitschrif-

ten** 
bis zu 600 m2  

zzzzentrenrelevante Sortimenteentrenrelevante Sortimenteentrenrelevante Sortimenteentrenrelevante Sortimente    

Medizinische und orthopädi-

sche Artikel/ Optik 
bis zu 100 m2 

- 
nicht  

relevant 

Leitsatz I:  
 

nur im Rahmen der 
Versorgungsfunktion 
des NVZ; Schutz des 
Innenstadtzentrums; 

Punktuelle Ergän-
zung des 

nahversorgungs-An-
gebotes 

1. Ziel: Weiterentwick-
lung des Zentrennetzes 

 

2. Ziel: Sicherung und 
Stärkung der Nahver-

sorgung: 
 

beide Ziele erfüllt, 
wenn keine negativen 
Auswirkungen auf ZVB 

Neue Medien/ Unterhaltungs-

elektronik  
bis zu 900 m2 

Quelle: Eigene Darstellung Stadt + Handel 2014; * im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel; ** Sortimentsbereich PBS/ Zeitungen/ 
Zeitschriften, Bücher. 
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����    DDDDie aufgezeigten Nutzungsoptionen entsprechenie aufgezeigten Nutzungsoptionen entsprechenie aufgezeigten Nutzungsoptionen entsprechenie aufgezeigten Nutzungsoptionen entsprechen    den Zielen und Grundsätzen der den Zielen und Grundsätzen der den Zielen und Grundsätzen der den Zielen und Grundsätzen der 

Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Haan (Stadt + HanFortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Haan (Stadt + HanFortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Haan (Stadt + HanFortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Haan (Stadt + Handel 2013) del 2013) del 2013) del 2013) 

dann, wenn von diesen keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-dann, wenn von diesen keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-dann, wenn von diesen keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-dann, wenn von diesen keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-

che und/ oder Nahversorgungsstrukturen ausgehen und der Standort im Vergleich mit che und/ oder Nahversorgungsstrukturen ausgehen und der Standort im Vergleich mit che und/ oder Nahversorgungsstrukturen ausgehen und der Standort im Vergleich mit che und/ oder Nahversorgungsstrukturen ausgehen und der Standort im Vergleich mit 

den Strukturen im Innenstadtzentrum kein zu deutliches Standortgewicht entfaltet. Diden Strukturen im Innenstadtzentrum kein zu deutliches Standortgewicht entfaltet. Diden Strukturen im Innenstadtzentrum kein zu deutliches Standortgewicht entfaltet. Diden Strukturen im Innenstadtzentrum kein zu deutliches Standortgewicht entfaltet. Dies es es es 

wird in Kapitel wird in Kapitel wird in Kapitel wird in Kapitel 5.35.35.35.3    geprüft.geprüft.geprüft.geprüft.    

 

5.25.25.25.2 Einordnung deEinordnung deEinordnung deEinordnung der Nutzungsoptionenr Nutzungsoptionenr Nutzungsoptionenr Nutzungsoptionen    in die landesplanerischen in die landesplanerischen in die landesplanerischen in die landesplanerischen 

VorgabenVorgabenVorgabenVorgaben    

In diesem Kapitel erfolgt die Einordnung der hergeleiteten Nutzungsoptionen in den sachli-

chen Teilplan großflächiger Einzelhandel des LEP NRW. Da es sich bei den Nutzungsoptionen 

um nicht-großflächige Entwicklungen handelt, ist aufgrund der Einzelhandelsagglomeration 

nur Ziel 8 relevant. Es erfolgt eine Einordnung der Nutzungsoptionen im Kontext des Ziels: 

 

8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen    

Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung beste-
hender Einzelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche 
entgegenzuwirken. Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung 
und Erweiterung bestehender Einzelhandelsagglomerationen mit zentrenrelevanten Sorti-
menten außerhalb zentraler Versorgungsbereiche entgegenzuwirken. Sie haben 
sicherzustellen, dass eine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von 
Gemeinden durch Einzelhandelsagglomerationen vermieden wird. 

� Der Vorhabenstandort befindet sich sowohl innerhalb eines Allgemeinen Siedlungsberei-

ches wie auch innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches. Ob eine wesentliche 

Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche zu erwarten ist, wird in Kapitel 5.3 geprüft.  

����    DDDDie aufgezeigten ie aufgezeigten ie aufgezeigten ie aufgezeigten NutzungsoptNutzungsoptNutzungsoptNutzungsoptionen sindionen sindionen sindionen sind    damit dann kongruent zu den landesplane-damit dann kongruent zu den landesplane-damit dann kongruent zu den landesplane-damit dann kongruent zu den landesplane-

rischen Vorgaben, wenn keine rischen Vorgaben, wenn keine rischen Vorgaben, wenn keine rischen Vorgaben, wenn keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler wesentliche Beeinträchtigung zentraler wesentliche Beeinträchtigung zentraler wesentliche Beeinträchtigung zentraler 

Versorgungsbereiche zu erwarten ist Versorgungsbereiche zu erwarten ist Versorgungsbereiche zu erwarten ist Versorgungsbereiche zu erwarten ist (vgl. Kapitel (vgl. Kapitel (vgl. Kapitel (vgl. Kapitel 5.35.35.35.3).).).).    

    

5.35.35.35.3 Auswirkungen auf die ZentrenAuswirkungen auf die ZentrenAuswirkungen auf die ZentrenAuswirkungen auf die Zentren----    und Nahversorgungsstrukturen in und Nahversorgungsstrukturen in und Nahversorgungsstrukturen in und Nahversorgungsstrukturen in 

HaanHaanHaanHaan    

Nachfolgend werden die Auswirkungen der in Rede stehenden Nutzungsoptionen auf die 

Zentren- und Nahversorgungsstruktur in Haan dargestellt und bewertet. Die nachstehende 

Tabelle zeigt den Verkaufsflächenbestand in den relevanten Sortimenten gemäß Einzelhan-

delskonzept: 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 7777::::    Verkaufsflächen und Umsätze in den untersuchungsrelevanten SortimentenVerkaufsflächen und Umsätze in den untersuchungsrelevanten SortimentenVerkaufsflächen und Umsätze in den untersuchungsrelevanten SortimentenVerkaufsflächen und Umsätze in den untersuchungsrelevanten Sortimenten    

SortimentSortimentSortimentSortiment    

Verkaufsflächenbestand in mVerkaufsflächenbestand in mVerkaufsflächenbestand in mVerkaufsflächenbestand in m2222    Umsatz in Mio. EuroUmsatz in Mio. EuroUmsatz in Mio. EuroUmsatz in Mio. Euro    

Haan gesamtHaan gesamtHaan gesamtHaan gesamt    
ZVB Innenstadt-ZVB Innenstadt-ZVB Innenstadt-ZVB Innenstadt-

zentrumzentrumzentrumzentrum    Haan gesamtHaan gesamtHaan gesamtHaan gesamt    
ZVB Innenstadt-ZVB Innenstadt-ZVB Innenstadt-ZVB Innenstadt-

zentrumzentrumzentrumzentrum    

Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente 

Getränke 2.500 200 4,3 0,4 

Bäcker/ Metzger 450 200 3,9 1,7 

Blumen 150 50 0,6 0,3 

Drogeriewaren 1.050 550 3,9 2,1 

Pharmazeutische 
Artikel (Apotheke) 

300 250 2,4 1,9 

Zeitungen/  
Zeitschriften 

200 100 0,8 0,4 

Zentrenrelevante Sortimente 

Bekleidung/ 
Wäsche 

2.100 1.850 6,2 5,5 

Neue Medien/  
Unterhaltungs-
elektronik 

850 500 6,1 3,6 

Papier/ Bürobedarf/ 
Schreibwaren 

250 150 0,8 0,6 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 08/2012; 
Werte gerundet auf 50 m2, bzw. 0,1 Mio. Euro.  

 

ZentrenZentrenZentrenZentren----    und nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimenteund nahversorgungsrelevante Sortimente    

Sortiment GetränkeSortiment GetränkeSortiment GetränkeSortiment Getränke    

Im Sortimentsbereich Getränke ergibt sich ein der Versorgungsfunktion des Nahversor-

gungszentrums Düsseldorfer Straße entsprechendes rechnerisches Verkaufsflächenpotenzial 

von rd. 720 – 870 m2 (vgl. Kapitel 4). Innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche in Haan 

wir das Sortiment nur als Randsortiment in Lebensmittelmärkten angeboten. Selbst nach-

weisbare Umsatzumverteilungen würden hier perspektivisch nur zu einer Anpassung der 

Randsortimente, nicht jedoch zu Betriebsaufgaben führen. Städtebaulich negative Auswir-

kungen oder eine Beeinträchtigung der Nahversorgung sind damit nicht zu erwarten. 

Außerhalb zentraler Versorgungsbereiche gibt es mehrere kleinflächige Getränkemärkte (z.T. 

mit Spezialangeboten), sowie den großflächigen Getränkefachmarkt Trinkgut. Dieser befin-

det sich in städtebaulich nicht-integrierter Lage in der Flurstraße, rd. rd. 3 Autominuten 

entfernt und ist als systemgleicher Wettbewerber einzustufen. Negative Auswirkungen auf 

diesen Betrieb sind damit nicht auszuschließen. Diesem kommt jedoch aufgrund seiner Lage 

im Gewerbegebiet und der damit verbundenen Ausrichtung insbesondere auf autoorien-

tierte Kunden nur eine eingeschränkte Nahversorgungsfunktion zu.  
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Falls es sich im Rahmen der Ansiedlung um eine Verlagerung des Trinkgut-Fachmarktes han-

deln sollte, wäre dies als Verlagerung eines Betriebes aus städtebaulich nicht-integrierter 

Lage in einen ZVB stadtentwicklungspolitisch durchaus gewünscht.  

Städtebaulich negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche oder die Nahversor-

gungsstrukturen sind damit bei der Ansiedlung eines Getränkefachmarktes nicht zu erwarten.   

Sortiment Sortiment Sortiment Sortiment BBBBäcker/ Metzgeräcker/ Metzgeräcker/ Metzgeräcker/ Metzger    

Im Sortimentsbereich Bäcker/ Metzger gibt es ein der Versorgungsfunktion des NVZ entspre-

chendes rechnerisches Verkaufsflächenpotenzial von rd. 120 – 160 m2 (vgl. Kapitel 4). Diese 

Fläche entspricht z.B. einer Metzgerei und einer Bäckerei mit angeschlossenem Café. 

Es handelt sich bei diesen Lebensmittelhandwerksbetrieben um Spezialanbieter, die zu einer 

gem. Einzelhandelskonzept gewünschten qualitativen Aufwertung des Nahversorgungszent-

rums führen können.  

Städtebaulich negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche oder die Nahversor-

gungsstrukturen sind durch die Ansiedlung einer Metzgerei und/ oder einer Bäckerei mit 

angeschlossenem Café nicht zu erwarten. 

Sortiment Sortiment Sortiment Sortiment BlumenBlumenBlumenBlumen    

Im Sortimentsbereich Blumen gibt es ein der Versorgungsfunktion des Nahversorgungszent-

rums Düsseldorfer Straße entsprechendes rechnerisches Verkaufsflächenpotenzial von bis zu 

130 m2 (vgl. Kapitel 4). Die Ansiedlung eines Floristik-Fachgeschäftes im NVZ Düsseldorfer 

Straße wird im Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan empfohlen. Ein entsprechender Ver-

kaufsflächenspielraum ist gemäß absatzwirtschaftlichem Entwicklungsrahmen vorhanden, 

das aktuelle Angebot sehr gering.  

Städtebaulich negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche oder die Nahversor-

gungsstrukturen sind bei der Ansiedlung eines Floristik-Fachgeschäftes nicht zu erwarten.   

Sortiment Sortiment Sortiment Sortiment DrogeriewarenDrogeriewarenDrogeriewarenDrogeriewaren    

Im Sortimentsbereich Drogeriewaren gibt es ein der Versorgungsfunktion des Nahversor-

gungszentrums Düsseldorfer Straße entsprechendes rechnerisches Verkaufsflächenpotenzial 

von rd. 300 – 390 m2 (vgl. Kapitel 4). Unter Berücksichtigung der Randsortimente entspricht 

dies der Verkaufsfläche eines Drogeriefachmarktes mit insgesamt rd. 500 m2 VKF.  

Grundsätzlich wird die Ausweitung des Sortimentes Drogeriewaren im Nahversorgungszent-

rum Düsseldorfer Straße im Einzelhandelskonzept empfohlen. Diese erfolgt teilweise bereits 

durch die bereits vollzogene oder beabsichtigte Vergrößerung der Verkaufsflächen der Le-

bensmittelmärkte.  

Dieses ermittelte Verkaufsflächenpotenzial würde den im Einzelhandelskonzept ausgewiese-

nen absatzwirtschaftlichen Entwicklungsrahmen Haans vollständig ausschöpfen, bzw. unter 
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Berücksichtigung bereits erfolgter Flächenvergrößerungen in Lebensmittelmärkten über-

schreiten. Es bliebe kein Entwicklungsspielraum mehr für die beabsichtigte Entwicklung auf 

der Windhövel-Fläche. 

Aktuell gibt es lediglich einen Drogeriefachmarkt in Haan (dm im Innenstadtzentrum, rd. 3 

Fahrminuten entfernt). Unter Berücksichtigung der aktuellen Verkaufsfläche und des Be-

standsumsatzes im Innenstadtzentrum (vgl. Tabelle 7) würde der Verkaufsflächen-, bzw. 

Umsatzanteil eines Drogeriefachmarktes im NVZ Düsseldorfer Straße im Vergleich mit der 

Innenstadt rd. 75 % betragen. Selbst unter Berücksichtigung von Umsatzumverteilungen zu 

Lasten anderer Angebotsstrukturen in Haan dürften die Umsatzverluste zu Lasten des dm-

Marktes ein hohes Niveau erreichen, welches zu einer deutlichen Beeinträchtigung des Be-

triebes führen würde. Städtebaulich negative Auswirkungen auf den ZVB Innenstadtzentrum, 

bzw. die Nahversorgung wären dann nicht mehr auszuschließen.  

Eine Beschränkung der Verkaufsfläche im Sortimentsbereich Drogeriewaren erscheint daher 

angeraten. Da jedoch marktgängige Anbieter eine Mindestverkaufsfläche von rd. 500 m2 be-

nötigen, erscheint die Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes nicht realistisch, so dass die 

gem. Einzelhandelskonzept angestrebte Erweiterung der sortimentsspezifischen Verkaufsflä-

che nur über Flächenvergrößerungen im Randsortimentsbereich z.B. von 

Lebensmittelmärkten abgebildet würde.  

Sortiment Sortiment Sortiment Sortiment Pharmazeutische Artikel Pharmazeutische Artikel Pharmazeutische Artikel Pharmazeutische Artikel ((((ApothekeApothekeApothekeApotheke))))    

Im Sortimentsbereich Pharmazeutische Artikel (Apotheke) gibt es ein rechnerisches Potenzial 

für eine „klassische“ Apotheke (vgl. Kapitel 4). Die Ansiedlung einer Apotheke wird im Ein-

zelhandelskonzept für das NVZ Düsseldorfer Straße empfohlen.  

Der Gesamtumsatz aller Apotheken in Deutschland betrug im Jahr 2012 rd. 43,1 Mrd. Euro 

(lt. EHI handelsdaten.de). Dieser verteilte sich auf rd. 20.900 Apotheken (inkl. Filialapothe-

ken). Der Umsatz je Apotheke lag damit bei rd. 2,1 Mio. Euro.  

Lt. IfH 2013 existiert im Versorgungsgebiet des ZVB NVZ Düsseldorfer Straße ein Potenzial 

in der Warengruppe „Pharmazeutische, medizinische und orthopädische Artikel (rezept-

pflichtig und freiverkäuflich)“ von rd. 2,3 Mio. Euro. Eine Apotheke im NVZ gibt es aktuell 

nicht. Unter Berücksichtigung des Durchschnittsumsatzes ist demnach Potenzial für eine Apo-

theke vorhanden.5 

Es ist darauf hinzuweisen, dass je nach Anbieter und Konzept auf teilweise nicht unwesentli-

chen Verkaufsflächen Drogeriewaren angeboten werden. Die Verkaufsfläche für Waren aus 

diesem Sortimentsbereich sollte begrenzt (s. auch Sortiment Drogeriewaren), d.h. Randsor-

timente flächenmäßig deutlich untergeordnet angeboten werden. Apotheken hatten in 

                                                

5  Dies gilt umso mehr, weil die Warengruppe „Pharmazeutische, medizinische und orthopädische Artikel (re-
zeptpflichtig und freiverkäuflich)“ nur einen – wenn auch den größten Teil der Umsätze einer Apotheke 
ausmacht. 
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Deutschland im Jahr 2009 eine durchschnittliche Verkaufsfläche von rd. 125 m26. Dieser 

Durchschnittswert umfasst neben klassischen Apotheken auch solche mit neuem Konzept, 

d.h. großen Verkaufsflächen im Randsortiment Drogerie/ Parfümerie/ Kosmetik. Vor diesem 

Hintergrund erscheint eine Begrenzung der Verkaufsfläche für die Apotheke auf 125 m2 an-

zuraten, wodurch umfangreiche Randsortimente, z.B. aus dem Sortimentsbereich Drogerie/ 

Parfümerie/ Kosmetik ausgeschlossen wären.     

Sortiment Sortiment Sortiment Sortiment Zeitungen/ ZeitschriftenZeitungen/ ZeitschriftenZeitungen/ ZeitschriftenZeitungen/ Zeitschriften    

Im Sortimentsbereich Zeitungen/ Zeitschriften gibt es ein der Versorgungsfunktion des Nah-

versorgungszentrums Düsseldorfer Straße entsprechendes rechnerisches 

Verkaufsflächenpotenzial von rd. 10 – 40 m2 (vgl. Kapitel 4). Dies entspricht in etwa einem 

Kiosk mit einer Verkaufsfläche von rd. 60 m2 und würde damit auch der durchschnittlichen 

Verkaufsfläche von Kiosken in Haan entsprechen.  

Ggf. könnte es sich um die Verlagerung des innerhalb des NVZ bestehenden Kioskes handeln 

und könnte dazu beitragen, diesem innerhalb des ZVB eine Vergrößerung und marktge-

rechte Aufstellung zu ermöglichen (ggf. in Verbindung mit dem Sortiment Papier/ 

Bürobedarf/ Schreibwaren, s.u.).  

Städtebaulich negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche oder die Nahversor-

gungsstrukturen sind aufgrund der geringen Verkaufsfläche bei der Ansiedlung eines Kiosks 

nicht zu erwarten. 

 

Zentrenrelevante SortimenteZentrenrelevante SortimenteZentrenrelevante SortimenteZentrenrelevante Sortimente    

Sortiment Sortiment Sortiment Sortiment Bekleidung/ WäscheBekleidung/ WäscheBekleidung/ WäscheBekleidung/ Wäsche    

Im Sortimentsbereich Bekleidung/ Wäsche gibt es ein rechnerisches Verkaufsflächenpoten-

zial im NVZ Düsseldorfer Straße von rd. 400 – 520 m2 (vgl. Kapitel 4). Eine Verkaufsfläche in 

dieser Größenordnung würde jedoch deutlich die Verkaufsflächengrößenordnungen im In-

nenstadtzentrum überschreiten. Zentrenrelevante Sortimente sollen innerhalb der 

Nahversorgungszentren jedoch nur begrenzt angeboten werden und im Vergleich mit dem 

Innenstadtzentrum kein zu deutliches Standortgewicht entfalten. Die größten Betriebe mit 

dem Hauptsortiment Bekleidung innerhalb des Innenstadtzentrums verfügen über Verkaufs-

flächen von bis zu rd. 300 m2. Es ist zu empfehlen, dass sich die Verkaufsfläche im Sortiment 

Bekleidung/ Wäsche innerhalb des NVZ Düsseldorfer Straße dieser Verkaufsfläche unterord-

net und dementsprechend auf maximal 300 m2 begrenzt wird.  

Ein Bekleidungsfachmarkt im NVZ Düsseldorfer Straße würde eine Umsatzrelation im Ver-

gleich zur Innenstadt von rd. 12 % erreichen (vgl. Bestandsdaten in Tabelle 7). Unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass auch von anderen Standorten Umsätze in Richtung des 

                                                

6  Quelle: handelsdaten.de; Stand: 2009. 
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NVZ Düsseldorfer Straße umverteilt würden, liegen die Umsatzumverteilungen zu Lasten des 

Innenstadtzentrums bei deutlich unter 10 % und damit in einem Maße, welches städtebaulich 

negative Auswirkungen auf den ZVB Innenstadtzentrum nicht erwarten lässt.  

Sortiment Sortiment Sortiment Sortiment Neue Medien/ Neue Medien/ Neue Medien/ Neue Medien/ UnterhaltungselektronikUnterhaltungselektronikUnterhaltungselektronikUnterhaltungselektronik    

Im Sortimentsbereich Neue Medien/ Unterhaltungselektronik gibt es ein rechnerisches Ver-

kaufsflächenpotenzial für das NVZ Düsseldorfer Straße von rd. 180 – 250 m2 (vgl. Kapitel 4). 

Eine Verkaufsfläche in dieser Größenordnung würde jedoch ein deutliches Gewicht im Ver-

gleich mit den Verkaufsflächengrößenordnungen im Innenstadtzentrum erreichen. 

Zentrenrelevante Sortimente sollen innerhalb der Nahversorgungszentren jedoch nur be-

grenzt angeboten werden und im Vergleich mit dem Innenstadtzentrum kein zu deutliches 

Standortgewicht entfalten. Um auf eine verträgliche Verkaufsflächengrößenordnung zu kom-

men, müsste die Umsatzrelation im Vergleich mit dem Innenstadtzentrum rd. 10 % betragen. 

Unter Berücksichtigung von Umsatzumverteilungen zu Lasten weiterer Standorte würden die 

Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Innenstadtzentrum damit deut-

lich unter 10 % betragen und damit ein verträgliches Niveau erreichen. Diese Umsatzrelation 

wäre bei einer Begrenzung der Verkaufsfläche auf rd. 50 m2 VKF gegeben. Dies würde in 

etwa der benötigten Verkaufsfläche eines Telekommunikationsanbieters entsprechen. 

Eine Begrenzung der Verkaufsfläche wäre auch unter Berücksichtigung der beabsichtigten 

Entwicklungen im Innenstadtzentrum auf der Fläche Windhövel zu empfehlen, um hier ein 

entsprechendes Potenzial aufrechtzuerhalten.  

Sortiment Sortiment Sortiment Sortiment Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren     

Im Sortimentsbereich Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren gibt es ein der Versorgungsfunktion 

des Nahversorgungszentrums Düsseldorfer Straße entsprechendes rechnerisches Verkaufs-

flächenpotenzial von rd. 40 – 60 m2 (vgl. Kapitel 4). Dieses Sortiment ist daher innerhalb des 

NVZ Düsseldorfer Straße insbesondere als Randsortiment vorstellbar (ggf. in Verbindung mit 

dem Kiosk, s.o.).  

Städtebaulich negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche sind aufgrund der 

geringen Verkaufsfläche nicht zu erwarten. 

    

Zusammenfassende Einordnung der Auswirkungen auf die ZentrenZusammenfassende Einordnung der Auswirkungen auf die ZentrenZusammenfassende Einordnung der Auswirkungen auf die ZentrenZusammenfassende Einordnung der Auswirkungen auf die Zentren----    und Nahversor-und Nahversor-und Nahversor-und Nahversor-

gungsstrukturgungsstrukturgungsstrukturgungsstruktur    

Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Haan 

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Verkaufsflächenbegrenzungen ergeben sich 

keine relevanten Umsatzumverteilungen für die zentralen Versorgungsbereiche in Haan 

selbst, insbesondere für das Innenstadtzentrum.  
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Der zentrale Versorgungsbereich NVZ Düsseldorfer Straße würde durch die Ansiedlung wei-

terer Nutzungen gestärkt und damit mittelfristig gesichert.  

Städtebaulich negative Auswirkungen auf den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten 

zentraler Versorgungsbereiche sind vorhabenbedingt nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Umlandkommunen 

Unter Berücksichtigung der oben genannten sortimentsspezifischen Verkaufsflächenbegren-

zungen sind städtebaulich negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 

innerhalb Haans nicht zu befürchten. Dies gilt insbesondere auch für das nahegelegene In-

nenstadtzentrum. Städtebaulich negative Auswirkungen sind damit auch für die zum Teil 

deutlich weiter entfernt liegenden zentralen Versorgungsbereiche der Umlandkommunen 

nicht zu erwarten.  

Auswirkungen auf (sonstige) Nahversorgungsstrukturen 

Auswirkungen auf sonstige Nahversorgungsstrukturen sind lediglich im Sortiment Getränke 

hinsichtlich des Getränkefachmarktes Trinkgut (Flurstraße) nicht auszuschließen. Bei diesem 

handelt es sich jedoch hinsichtlich Sortiment und Lage um einen autoorientierten Fachmarkt 

in einer städtebaulich nicht integrierten Lage. Selbst im Falle einer vorhabenbedingten Be-

triebsaufgabe sind negative Auswirkungen auf die (insbesondere fußläufige) Nahversorgung 

nicht zu sehen.  

Ggf. handelt es sich zudem um die stadtentwicklungspolitisch wünschenswerte Verlagerung 

des Getränkefachmarktes aus einer städtebaulich nicht integrierten Lage in einen zentralen 

Versorgungsbereich. 

����    Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die 

AuswirkungenAuswirkungenAuswirkungenAuswirkungen    der hergeleiteten Entwider hergeleiteten Entwider hergeleiteten Entwider hergeleiteten Entwicklungsoptionen auf zentrale cklungsoptionen auf zentrale cklungsoptionen auf zentrale cklungsoptionen auf zentrale 

Versorgungsbereich und Nahverosrgungsstrukturen Versorgungsbereich und Nahverosrgungsstrukturen Versorgungsbereich und Nahverosrgungsstrukturen Versorgungsbereich und Nahverosrgungsstrukturen unter Berücksichtigung der unter Berücksichtigung der unter Berücksichtigung der unter Berücksichtigung der 

angegebenen Verkaufsflächenbegrenzungen angegebenen Verkaufsflächenbegrenzungen angegebenen Verkaufsflächenbegrenzungen angegebenen Verkaufsflächenbegrenzungen als städtebaulich verträglich zu bewerten als städtebaulich verträglich zu bewerten als städtebaulich verträglich zu bewerten als städtebaulich verträglich zu bewerten 

sind.sind.sind.sind.    
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6666 Zusammenfassung und EmpfehlungenZusammenfassung und EmpfehlungenZusammenfassung und EmpfehlungenZusammenfassung und Empfehlungen    

Die LIDL Vertriebs-GmbH & Co. KG plant den Neubau eines LIDL-Lebensmitteldiscounters 

in Haan/ Düsseldorfer Straße. Der derzeitig ansässige Markt mit einer Verkaufsfläche von 

799 m2 soll in diesem Zuge aufgegeben werden und einer Nachnutzung zugeführt werden. 

Die Verträglichkeit der LIDL-Standortverlagerung wurde von Stadt + Handel in einem bereits 

vorgelegten Gutachten dargelegt. Für die angestrebte Bauleitplanung für das Gesamtareal 

stellt sich die Frage, welche weiteren Sortimente in welchem Umfang auf der Fläche verträg-

lich entwickelt werden können. 

Zur Herleitung sortimentsbezogener Nutzungsoptionen sind folgende Fragen zu klären: 

� Welche Sortimentsgruppen sind gemäß Einzelhandelskonzept am Standort vorstell-

bar? 

� Welcher grobe Verkaufsflächenumfang ergibt sich je Sortiment angesichts der Versor-

gungsfunktion des Nahversorgungszentrums unter Beachtung der Bestandssituation 

im Nahversorgungszentrum? 

� In welchen Sortimentsbereichen sind marktgängige Anbieter im Rahmen der zuvor 

dargestellten Sortimentsgruppenbereiche/ VKF-Größenordnungen heute und abseh-

bar am Markt vertreten? 

� Welche Auswirkungen entsprechender Nutzungsformate sind auf die Zentren- und 

Nahversorgungsstrukturen in Haan zu erwarten? 

Für die als städtebaulich sinnvoll erachteten Nutzungsoptionen erfolgt eine Würdigung für 

das anstehende Planverfahren:  

� Verträglichkeit gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO 

� Verträglichkeit gemäß LEP NRW – sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel 

� Konformität zum kommunalen Einzelhandelskonzept der Stadt Haan 

Stadt + Handel wurde angefragt, entsprechende standort- und stadtverträgliche einzelhan-

delsbezogene Nutzungsoptionen herzuleiten. 

In der Zusammenschau sind folgende Nutzungen kongruent zu den Grundsätzen, Zielen und 

Entwicklungsleitlinien des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Haan (Stadt + Handel 2013) 

und verträglich für die Zentren- und Nahversorgungsstrukturen in Haan und den Umland-

kommunen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO und des LEP NRW – sachlicher Teilplan 

großflächiger Einzelhandel: 

� Getränkefachmarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von < 800 m2 VKF; 

� Metzgerei, Bäckerei mit angeschlossenem Café auf einer Gesamtfläche von bis zu 

160 m2; 

� Floristik-Fachgeschäft mit einer Gesamtverkaufsfläche von bis zu 130 m2 VKF; 
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� „klassische“ Apotheke mit einer Gesamtfläche von bis zu 125 m2 unter Begrenzung 

der Randsortimente (insbesondere Drogeriewaren); 

� Kiosk mit Zeitungen/ Zeitschriften, sowie ggf. Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren; 

� Bekleidungsfachmarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von bis zu 300 m2 VKF; 

� Elektronikfachgeschäft (z.B. Telekommunikationsanbieter) mit einer Gesamtverkaufs-

fläche von bis zu 50 m2 VKF. 

� Das zentren- und nahversorgungsrelevante Sortiment Drogeriewaren sollte im NVZ 

Düsseldorfer Straße lediglich als Randsortiment, z.B. in den Lebensmittelmärkten, an-

geboten werden. 

� Hinsichtlich der untersuchten weiteren zentrenrelevanten Sortimente (Bücher, 

Schuhe/ Lederwaren, GPK/ Hausrat/ Geschenkartikel, Spielwaren/ Hobby/ Basteln/ 

Musikinstrumente, Sportartikel, Bettwaren/ Haus-, Tisch- und Bettwäsche, Uhren/ 

Schmuck, Parfümerie/ Kosmetik) ist zu empfehlen, diese im NVZ Düsseldorfer Straße 

lediglich als deutlich untergeordnete Randsortimente in sehr geringen Verkaufsflä-

chenausprägungen vorzusehen.  

 

Unter Berücksichtigung dieser Verkaufsflächenbegrenzungen  

� sind die aufgezeigten Nutzungsoptionen kongruent zu den Grundsätzen, Zielen und 

Entwicklungsleitlinien der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt 

Haan (Stadt + Handel 2013). 

� sind die aufgezeigten Nutzungsoptionen kongruent zu den Grundsätzen und Zielen 

des LEP NRW – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel. 

� gehen von den aufgezeigten Nutzungsoptionen keine negativen Auswirkungen auf 

zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Nahversorgungsstrukturen in Haan oder 

den Nachbarkommunen aus.  

In der Gesamtschau der vorgenannten Argumente wird deutlich, dass unter Berücksichtigung 

der Verkaufsflächenbegrenzungen negative Auswirkungen auf die städtebauliche Entwick-

lung und Ordnung der zentralen Versorgungsbereiche und der wohnortnahen Versorgung 

der Bevölkerung im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO durch die Nutzungsoptionen in Haan 

oder den Umlandkommunen nicht zu erwarten sind und diese kongruent zur Fortschreibung 

des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Haan (Stadt + Handel 2013) und zum LEP NRW – Sach-

licher Teilplan großflächiger Einzelhandel sind. 
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